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Text Peter Seehafer*   Redaktion Robert Helmy

Vor ausführung der  
arbeit über Qualität  
sprechen

Die Ausführungsqualität von Maler

arbeiten gibt immer wieder Anlass für 

unschöne und langwierige Diskus

sionen. Der Bauherr ist mit der geliefer

ten Qualität nicht zufrieden, hat sich 

die Ausführung besser, präziser vorge

stellt und beschuldigt den Malerunter

nehmer, die Arbeiten mangelhaft aus

geführt zu haben.

Der SMGV hat anlässlich eines 

Fachexpertenkurses das dort diskutier

te Thema «Visuelle Beurteilung von 

 Malerarbeiten» aufgegriffen, die Dis

kussion in seiner technischen Kommis

sion Maler (GTK/M) weitergeführt und 

die Ergebnisse in einer Fachinforma

tion zusammengefasst. Sie versteht 

sich vorab als eine Grundlage für die 

Beratung von Bauherren und Archi

tekten und hilft Auftraggebern und Un

ternehmern, sich über die ästhetischen 

Anforderungen einer Arbeit zu einigen. 

Qualität bedeutet schliesslich, das zu 

erhalten, was man abgemacht hat.

Was lässt sich visuell prüfen?

Die Fachinformation «Visuelle prüfung, 

Beurteilung und Bewertung von Maler

arbeiten» behandelt das schwierige 

Thema der Ausführungsqualität von 

Malerarbeiten, also von Beschich

tungen. Die Botschaft der Fachinforma

tion kann man sich leicht merken:

■  Erstens: Die ästhetische Qualität 

 einer Beschichtung kann nur visuell ge

prüft und festgestellt werden. Die Aus

führungsqualität ist nicht eine absolute 

Wahrheit. Sie orientiert sich an den  

vereinbarten Anforderungen und kann 

Der malerunternehmer hat sich alle mühe gegeben, eine sorgfältige arbeit  

abzuliefern. Der Bauherr ist trotzdem unzufrieden und nörgelt herum. Wer sagt 

jetzt, wer recht hat? eine neue fachinformation des schweizerischen maler- 

und Gipserunternehmer-Verbandes smGV soll in Zukunft als hilfreicher rat- 

geber dienen. Noch wichtiger: sie soll diese nervenaufreibenden Diskussionen 

verhindern helfen.

*	 	Bereichsleiter	Malergewerbe,	SMGV		
p.seehafer@malergipser.com

Unregelmässigkeiten	in	Beschichtungen	durch	seitlichen	Sonnenlichteinfall	sind	in	der		

Regel	hinzunehmen.	(Bild:	Schromann)
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je nach Bauteil oder Teilfläche unter

schiedlich sein.

■  Zweitens: Auch technische Mängel 

lassen sich visuell feststellen. Aber bei 

ihrer Beurteilung sollte man sich nicht 

nur aufs Auge verlassen. Visuell festge

stellte technische Mängel sind mit den 

entsprechenden prüfmethoden nachzu

prüfen und die prüfresultate in einem 

prüfprotokoll festzuhalten. Diese tech

nischen prüfmethoden sind nicht Be

standteil der neuen Fachinformation.

Ästhetik

Die ästhetischen Anforderungen bezie

hen sich beispielsweise auf Ebenheit, 

Struktur, Farbton, Beschneidearbeit, 

Staubfreiheit und anderes. Das Er fül

len der ästhetischen Anforderungen be

stimmt die ästhetische Qualität und 

kann also auch als Ausführungsqualität 

bezeichnet werden. Damit die Anfor 

derungen an die Ausführungsqualität 

auch beschrieben werden können, wur

den in der Fachinformation drei Anfor

derungsstufen definiert:

■  Stufe 1, geringe Anforderungen: 

Bearbeitungsspuren, Spachtelstellen, 

Störungen im Untergrund können sicht

bar sein.

■  Stufe 2, Standardanforderungen: 

Nach den allgemein anerkannten Re

geln der Technik muss eine Oberfläche 

entsprechend der Art des Beschich

tungsstoffes und der angewendeten 

Applikationsart gleichmässig erschei

nen.

■  Stufe 3, Erhöhte Anforderungen: Die 

Anforderungen der Stufe 3 übersteigen 

die Standardanforderungen. Sie sind 

aber in jedem Fall konkret zu beschrei

ben und gegebenenfalls zu bemustern.

Damit Klarheit bezüglich den gefor

derten Anforderungen besteht, müssen 

diese Anforderungen in einer Aus

schreibung auch eingefordert werden. 

Werden im leistungsverzeichnis/Werk

vertrag keine ästhetischen Anforde

rungen definiert und eingefordert, gel

ten für Wohn, Büro und ähnlich ge

nutzte Räume die Anforderungen der 

Stufe 2 (Standardanforderungen an die 

ästhetische Qualität).

Für untergeordnete Räume wie Ga

ragen, Technikräume, liftschächte, la

gerhallen, Keller usw. gelten die Anfor

derungen der Stufe 1 (geringe Anforde

rungen an die ästhetische Qualität). 

Werden höhere Anforderungen als die 

Standardqualität definiert und eingefor

dert, so müssen diese im leistungs

verzeichnis/Werkvertrag gesondert ver

einbart werden.

Wie prüfen, beurteilen und bewerten?

Wie wird nun die Ausführungsqualität, 

also die ästhetische Qualität, geprüft, 

beurteilt und bewertet? Zuerst gilt der 

Grundsatz, dass vor jeder prüfung die 

Frage steht, welche ästhetischen Anfor

derungen geprüft, beurteilt und bewer

tet werden müssen.

Mängel an der ästhetischen Qualität 

einer Beschichtung können nur visuell 

geprüft und festgestellt werden. Es 

empfiehlt sich, die festgestellten ästhe

tischen Mängel wenn möglich fotogra

fisch festzuhalten oder die prüfresul

tate in einem prüfprotokoll (Skizze und 

schriftlich) festzuhalten.

Für den eigentlichen Vorgang der 

prüfung der ästhetischen Qualität be

stehen Regeln:

1. Die prüfung der ästhetischen Quali

tät beschränkt sich immer auf einzelne 

Flächen oder einzelne Bauteile. pau

schalisierte Bewertungen sind dadurch 

in der Regel also nicht möglich. ➝

Eine	Garage	stellt	normalerweise	geringe		

ästhetische	Anforderungen	an	die	Ausfüh-

rungsqualität.

Über	die	visuelle	Prüfung,	Beurteilung	und	

Bewertung	von	Malerarbeiten	hat	Peter	See-

hafer,	Bereichsleiter	Malergewerbe	beim	

SMGV,	anlässlich	der	appli-tech	referiert.

(Bild:	Robert	Helmy,	Jan.	2011)
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2. Bei der prüfung müssen der Betrach

tungswinkel sowie der Abstand zur prü

fenden Fläche der üblichen Nutzung 

entsprechen. Die prüfung einer Fläche 

aus wenigen Zentimetern ist nicht zuge

lassen.

3. Unregelmässigkeiten in Beschichtun 

gen müssen mindestens aus zwei ver

schiedenen Blickrichtungen erkennbar 

sein. Fehlstellen, die nur aus einer be

stimmten Richtung sichtbar sind, gel

ten nicht als Mangel.

4. Geprüft werden sollte in der Regel 

unter diffusen lichtverhältnissen, aller

dings sind die tatsächlich herrschenden 

lichtverhältnisse gemäss Beleuch

tungsplanung zu berücksichtigen. Dies 

gilt vor allem bei Deckenspots, welche 

sehr nah entlang einer Wand montiert 

sind. 

5. Unregelmässigkeiten, die durch seit

lichen Einfall von Sonnenlicht zeitlich 

begrenzt sichtbar werden, sind in der 

Regel hinzunehmen.

6. Künstliches Streiflicht ist zur prüfung 

nicht zugelassen.

7. Optische Hilfsmittel in Form von lu

pen sind zur Beurteilung nicht zugelas

sen.

im Anschluss an die prüfung werden 

die Flächen beurteilt. 

Grundsätzlich gilt, dass die vom Auf

traggeber definierten und im leistungs

verzeichnis/Werkvertrag vereinbarten 

ästhetischen Anforderungsstufen gel

ten. Bei der Beurteilung ist zu berück

sichtigen, dass bei jeder handwerk

lichen leistung Unregelmässigkeiten 

vorkommen können. Sie sind sogar 

Ausdruck des Handwerks. 

Die Bewertung stützt sich ab auf  

die sorgfältige prüfung und die entspre

chende Beurteilung einer leistung. 

pauschale Urteile wie «pfuscharbeit», 

«die ganze Arbeit ist nichts wert» sind 

in der Regel unseriös, denn eine leis

tung, welche die technischen Anforde

rungen er füllt und nur den ästhetischen 

Anforderungen nicht genügt, ist trotz

dem etwas wert.

Die Fachinformation bietet Regeln, 

anhand derer eine Diskussion über die 

Ausführungsqualität von Malerarbeiten 

geführt werden kann. Herrscht zwi

schen den parteien trotzdem noch Un

einigkeit, kann ein unabhängiger Fach

experte die prüfung, Beurteilung und 

Bewertung vornehmen und eine pro

blemlösung vorschlagen. ■

Nicht	erlaubt:	mit	der	Lupe	die	Qualität	der	Ausführung	prüfen.

SMGV-Fachinformation «Visuelle 
Prüfung, Beurteilung und Bewertung 
von Malerarbeiten»

Die	Fachinformation	(inkl.	fünf	Prüfproto-

kolle)	kann	beim	SMGV-Shop	übers	Inter-

net	bestellt	werden:	www.malergipser.com	

➝ Fachverlag	SMGV-Shop	➝ Merkblätter	

Maler

Preis	für	SMGV-Mitglieder:	CHF 12.–
Preis	für	Nichtmitglieder:	 CHF 36.–


